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Leitlinien des Deutschen Ausschusses für das Grubenrettungswesen für die 
Aufstellung von Notfallplänen und die Durchführung von Rettungswerken 
 
Verfügung vom 27.01.1992 – 11.1 – 40/91 – B II e 3.7 – XVI (Nr. 2. b) 1 der Sammlung) 
 
 
Die „Leitlinien des Deutschen Ausschusses für das Grubenrettungswesen für die 
Aufstellung von Notfallplänen und die Durchführung von Rettungswerken“ sind als 
Anlage beigefügt. 
Die beigefügten Leitlinien ersetzen die „Empfehlungen des Deutschen Ausschusses für 
das Grubenrettungswesen für die Vorbereitung und Durchführung von Rettungswerken“ 
aus August 1991, die mit der Bezugsverfügung eingeführt wurden. 
 
Ich bitte die beiliegenden Leitlinien zu berücksichtigen. 
 
Die Bezugsverfügung wird aufgehoben. 
 
 
gez. Sikorski  
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